
Vorwort

DasGutachterverfahren ist umstritten undbei
vielen Therapeuten unbeliebt. Vielfach wird
die Abschaffung der Gutachter- und Geneh-
migungspflicht für Psychotherapie gefordert.
Ein Hauptargument für die Abschaffung ist
die unzureichende Steuerungsfunktion auf-
grund der hohen Befürwortungsquote. Es
wird argumentiert, aufgrund der zu geringen
Nichtbefürwortungsquote sei das Verfahren
ineffizient und zu bürokratisch. Die Kosten-
Nutzen-Relation falle negativ aus. Außerdem
ist das Gutachterverfahren ein Unikum in der
ambulantenmedizinischen Versorgung, denn
Fachärzte können kostenintensive und weit-
reichende Indikations- und Therapieentschei-
dungen eigenmächtig treffen, ohne dass eine
gutachterliche Kontrollinstanz vorgeschaltet
ist. Approbierte psychologische Psychothera-
peuten sind Fachärzten gleichgestellt. Sie
haben eine anspruchsvolle staatlich anerkann-
te Ausbildung absolviert und sind approbiert.
Daher halten einige das Begutachtungssystem
für antiquiert und obsolet.

Trotz aller Nachteile sollten jedoch gerade
die Psychotherapeuten selbst ein Interesse an
der Beibehaltung der Gutachter- und Geneh-
migungspflicht haben, denn esfindet dadurch
eine vorgezogene Wirtschaftlichkeitsprüfung
statt. Dadurch sind nachträgliche Regressfor-
derungen ausgeschlossen. Zudem dient das
Gutachterverfahren der Qualitätssicherung.

Nach 50 Jahren Richtlinien-Psychothera-
pie und Gutachterverfahren fand 2017 eine
umfassende Strukturreform der ambulanten
Psychotherapie statt. Das Gutachterverfahren
wurde vereinfacht und verschlankt. Seit 2017
ist bei Fortführungsanträgen eine erneute
Begutachtung nicht mehr obligat. Von Gut-

achtern wird beklagt, dass eine Evaluation der
Prozessqualität nicht mehr möglich sei, wenn
nur noch bei Erst- und Umwandlungsanträ-
gen eine Begutachtung stattfindet. Der Um-
fang des Berichts wurde offiziell von ur-
sprünglich drei bis vier auf zwei Seiten redu-
ziert. Allerdings ist das in der Praxis kaum
praktikabel, denn durch die Reform sind
keine Gliederungspunkte weggefallen. Die
weit überwiegende Mehrheit der Berichte
weist auch nach der Strukturreform einen
Umfang von drei bis vier Seiten auf. Die
Mehrzahl der Vertragspsychotherapeuten be-
nötigt für einen Bericht zum Erstantrag mehr
als vier Stunden. Das geringe pauschale Ho-
norar für diesen erheblichen Zeitaufwand ist
einem akademischen Beruf mit staatlicher
Approbation unwürdig. Doch nicht nur we-
gen der unangemessenen Bezahlung bereitet
vielen Therapeuten das Verfassen von Berich-
ten erhebliche Probleme, wird nicht selten als
Zumutung erlebt und ist mit aversiven Emo-
tionen verbunden.

Die Strukturreform der ambulanten Psy-
chotherapie und die Modifikation des Leitfa-
dens zum Erstellen des Berichts an den Gut-
achter haben bei vielen Therapeuten zu Un-
klarheiten und Verunsicherungen geführt:
Soll ich die biographische Anamnese jetzt
komplett weglassen? Soll ich lern-, lebens-
und entwicklungsgeschichtlicheAspekte jetzt
nur noch innerhalb der Makroanalyse dar-
stellen? Genügt eine Makroanalyse? Kann ich
auf eine Mikroanalyse verzichten? Muss ich
mich strikt an die Zwei-Seiten-Grenze halten?
Wie soll das gehen? Soll ich den Bericht nur
noch stichwortartig oder in ganzen Sätzen
formulieren?
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Deshalb ist es mir ein wesentliches Anliegen,
in dem vorliegenden Buch eine konkrete
Hilfestellung und praxisnahe Anleitung zu
geben, wie ein qualitativ hochwertiger und
erfolgreicher Bericht an den Gutachter zei-
tökonomisch verfasst werden kann. Es ist
eine funktionale Einstellung, das Schreiben
von Berichten nicht nur als lästige Pflichter-
füllung und als unvermeidliches Übel zu
betrachten, sondern zu utilisieren. Wenn
Therapeuten die Berichte ernstnehmen,
sorgfältig arbeiten und sich Mühe dabei
geben, führt dies tatsächlich zu einer Quali-
tätsoptimierung. Ohne aussagekräftige Ver-
haltensanalyse und ohne ein daraus abgelei-
tetes stringentes Therapiekonzept gerät der
Therapieprozess zu einem unfokussierten
und planlosen Ad-hoc-Geschehen, das für
Therapeuten wie Patienten gleichermaßen
frustrierend ist. Der Bericht kann nur dann
die Qualität der Behandlung verbessern,
wenn Hypothesen generiert werden und
ein roter Faden deutlich wird. Durch den
Bericht werden zudem wesentliche Anfor-
derungen an die Dokumentationspflicht
nach dem Patientenrechtegesetz erfüllt.

In vielen Berichten zeigt sich, dass auch
erfahrene Therapeuten ihre Mühe damit ha-
ben, eine plausible Verhaltensanalyse zu for-
mulieren. Daher wird in diesem Buch Schritt
für Schritt gezeigt, wie ein funktionales Be-
dingungsmodell erstellt werden kann. Auch
die Themen Therapieziele, Prognoseeinschät-
zung und Behandlungsplan werden ausführ-
lich dargestellt, da viele Therapeuten Schwie-
rigkeiten damit haben, ein Behandlungskon-
zept aus der Verhaltensanalyse abzuleiten.
Viele Behandlungspläne in Antragsberichten
heißen zwar so, sind aber eigentlich keine.
Sehr oft werden Therapieziele auf einer zu
hohen Abstraktionsebene formuliert und da-
nach allgemeine störungsspezifische Techni-
ken stichwortartig aufgezählt. Eine stimmige
Verbindung zwischen Verhaltensanalyse und
Therapiekonzept wird oft nicht erkennbar.
Solche Pseudo-Behandlungspläne sind in An-
tragsberichten leider Legion. Derartige Text-

bausteine sind weitgehend sinnfrei. Dadurch
wird gerade keine Fokussierung der Behand-
lungsplanung erreicht. Durch Standardfor-
mulierungen entsteht kein stimmiges und
individualisiertes Konzept für die Therapie-
planung. Die Aneinanderreihung solcher
Phrasen ist in der Tat reine Zeitverschwen-
dung. Das repetitive Lesen von solchen allge-
meinen Lehrbuch-Überschriften, die nicht
individuell auf den jeweiligen Patienten zu-
geschnitten sind, kann zu einer Teil- oder
Nichtbefürwortung führen. Die Psychothera-
pie-Richtlinie verlangt, dass aus dem funktio-
nalen Bedingungsmodell stringent die Thera-
pieziele individuell und konkret abzuleiten
sind und dass die geeigneten Mittel zur
Erreichung dieser Kernziele individualisiert
auszuwählen sind. Die häufig in Antragsbe-
richten angewandte Schrotschuss- oder Breit-
band-Technik mit umfassender Auflistung
aller Interventionen, die es zu dieser Störung
gibt, führt gerade nicht zu einem konzisen
Behandlungsplan mit einem roten Faden,
sondern zum Gegenteil.

Das vorliegende Buch unterscheidet sich
von üblichen Antragsbüchern dadurch, dass
es ausdrücklich kein Sammelsurium von
Muster-Berichten nach ICD-Diagnosen und
keine Sammlung von Textbausteinen ist. Viel-
mehr wird ausführlich aufgezeigt, wie eine
biographische Analyse hypothesengeleitet,
stringent und zeitökonomisch erfolgen kann.
Der Schwerpunkt stellt die funktionale Bedin-
gungsanalyse dar. Hier wird Schritt für Schritt
gezeigt, wie eine Makroanalyse mit überzeu-
genden Hypothesen zu prädisponierenden,
auslösenden und aufrechterhaltenden Bedin-
gungen erstellt werden kann. Für die Darstel-
lung funktionaler Zusammenhänge auf der
Mikroebene ist es meistens gar nicht sinnvoll,
komplexe Störungen in das vermeintlich ob-
ligate Prokrustesbett eines SORKC-Schemas
zwängen zu wollen. Hilfreicher ist oft die
verbale Darstellung der Mikroanalyse in eige-
nen Formulierungen und in ganzen Sätzen.
Es wird gezeigt, wie die zentralen Therapie-
ziele aus der Verhaltensanalyse abgeleitet wer-
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den und wie ein individualisierter Behand-
lungsplan erstellt werden kann, der den An-
forderungenderPsychotherapie-Richtliniege-
nügt. Der neue LeitfadenPTV3 zumErstellen
des Berichts wird ausführlich kommentiert.
Dabei werden typische Fehlerquellen und
Fallstricke aufgezeigt. Schließlich werden die
Kriterien transparent gemacht, nach denen
Gutachter Antragsberichte beurteilen. Kon-
krete und praktische Empfehlungen zum
Schreiben von Antragsberichten runden das
Buch ab.

Das vorliegende Handbuch soll dabei hel-
fen, Freude am Verfassen von Antragsberich-
ten zu bekommen. Der Leser wird ermutigt,
seinen eigenen Stil zu finden und Antragsbe-
richte individualisiert und lebendig zu schrei-
ben. Durch Fokussierung auf das Wesentliche
entsteht in überschaubarer Zeit ein konziser,
klarer und plastischer Bericht. Die nötige
Stringenz wird erreicht durch eine explizite
Hypothesenbildung, die Fokussierung auf die
relevanten Faktoren in der Verhaltensanalyse,
durch die Beschränkung auf die wesentlichen
Kernziele, durch die Auswahl der zentralen
zielführenden Veränderungsstrategien und
ein individualisiertes und maßgeschneidertes
Behandlungskonzept. So entsteht ein roter
Faden – sowohl für den Bericht als auch für
den therapeutischen Prozess. Dann ist der
Antragsbericht keine lästige Pflichtübung,
kein notwendiges Übel und keine Verschwen-
dung von Arbeits- und Lebenszeit, sondern
eine willkommene Gelegenheit zu professio-
neller Reflexion, die den Blick auf das We-
sentliche schärft. Eine solche Fokussierung
hat viele Vorteile: Ein stringenter Bericht ist
kurzweilig und überzeugend. Nur ein indivi-
dualisierter Bericht mit ätiologischen Hypo-
thesen und klarem Fokus dient der Qualitäts-
sicherung, wovon Patient und Therapeut
gleichermaßen profitieren. Das Schreiben ei-
nes schlüssigen und fokussierten Berichts ist
eine kreative und intellektuell befriedigende
Leistung, die Vergnügen bereiten kann. Ein
guter Bericht ist individualisiert und zeigt ein
stimmiges Therapiekonzept auf, das auf der

Grundlage einer überzeugenden Verhaltens-
analyse entwickelt wurde. Das Schreiben ei-
nes stringenten Berichts ist eine anspruchs-
volle Aufgabe, die professionelle Erfahrung
und fundiertes Fachwissen erfordert. Ein gu-
ter Bericht lebt von der Intuition des Thera-
peuten. Schließlich ist Psychotherapie – wie
auch ärztliches Handeln – eine Kunst. Mo-
derne Verhaltenstherapie ist kein lebloses
technizistisches Feuerwerk von Interventio-
nen und kein rigides Abarbeiten von Manua-
len. Es versteht sich von selbst, dass ein guter
Bericht die Interaktion zwischen Patient und
Therapeut widerspiegelt und ausschließlich
vomTherapeuten selbst verfasst werden kann.
Dubiose Dienstleister oder Antragssoftware
können Gedankenarmut, mangelhaftes Fach-
wissen und unzureichende Durchdringung
des Falls nicht ersetzen. Hier helfen Fortbil-
dungen, die fortwährende Lektüre von Fach-
büchern, Supervision und kollegialer Aus-
tausch (Intervision, Qualitätszirkel). Positiver
Nebeneffekt eines individualisierten und fo-
kussierten Berichts: Die Chancen für eine
reibungslose Befürwortung durch den Gut-
achter sind hoch.

Leser, die mit der biographischen Analy-
se, der Erstellung des funktionalen Bedin-
gungsmodells und der Ableitung von The-
rapiezielen und dem Behandlungsplan aus
der Verhaltensanalyse gut vertraut sind, sei
besonders die Kapitel 8 und 9 empfohlen.
Dort finden sich praxisrelevante Hinweise
zum Bericht an den Gutachter nach dem
neuen Leitfaden.

Es werden sowohl Einzel- als auch Grup-
pen- und Kombinationstherapie dargestellt.
Das Buch bezieht sich ausschließlich auf die
Behandlung von Erwachsenen.

Wichtige Aspekte werden ganz bewusst
gelegentlich wiederholt, weil es aus didak-
tischen Gründen sinnvoll erscheint, Wich-
tiges lieber einmal zu viel als zu wenig zu
sagen.

Um einen ungestörten Text- und Lesefluss
zu gewährleisten, wird in diesem Buch
durchgehend das generische Maskulinum
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verwendet, das selbstverständlich für sämtli-
che Geschlechter steht (männlich, weiblich,
divers).

Mein besonderer Dank gilt dem Verlag W.
Kohlhammer.Mit HerrnDr. Ruprecht Poens-
gen ist die Zusammenarbeit über Jahre hin-

weg stets inspirierend, ermutigend sowie von
gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen
geprägt. Danken möchte ich auch Frau Anni-
ka Grupp für ihr sorgfältiges Lektorat.

München, im Mai 2019 Jürgen Brunner
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